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Richtlinie des Rektorats 

für den gesicherten Universitätsbetrieb in Zusammenhang mit COVID-19 

D. Spezielle Bestimmungen für die Lehre 

Alle Lehrräume der Universität Graz, d.h. sowohl zentral verwaltete, als auch dezentral verwaltete, 
haben in Zusammenhang mit COVID-19 die gleichen Sicherungsmaßnahmen vorzuweisen. Die Pla-
nung, Umsetzung und Beibehaltung dieser wird zentral vorgenommen, jedenfalls aber in Abstim-
mung und Zusammenarbeit mit der jeweiligen Organisations-/Verwaltungseinheit (bei dezentral 
verwalteten Räumen). Die Detailplanung wird die Abteilung Prävention & Sicherheit mit den Fakul-
täten vornehmen.  
 

 Grün Gelb Orange Rot 

Anmeldepflicht für 
Lehrveranstaltungen 

Im Sinne des Contact-Tracing gilt für die Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen, auch für 
Vorlesungen, eine Anmeldepflicht über UNIGRAZonline. 

Grundregeln für 
sämtliche Ampelfar-
ben  

Bei allen Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen ist Pflicht, einen 3-G-Nachweis vorzule-
gen, entsprechend der „Verordnung des Rektorats über Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung der COVID-19-Pandemie bei Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfun-
gen“ sowie die Hausordnung einzuhalten. 

  

Organisation der 
Lehrräume 

Auslastung der Lehr-
räume mit 100 % 
der vorhandenen 
Kapazität. 
Vor LV-Räumen sind 
Wartezonen defi-
niert. 

Auslastung der Lehr-
räume mit höchs-
tens 100% der vor-
handenen Kapazität. 
 
Vor LV-Räumen sind 
Wartezonen defi-
niert. 

Auslastung der Lehr-
räume mit höchs-
tens 50 % der vor-
handenen Kapazi-
tät.2 
 
Vor LV-Räumen sind 
Wartezonen defi-
niert. 

Auslastung der Lehr-
räume mit höchs-
tens 25 % der vor-
handenen Kapazi-
tät.2 
 
Vor LV-Räumen sind 
Wartezonen defi-
niert. 

Tragen eines Mund- 
Nasen-Schutzes 

Tragen von MNS 
wird empfohlen. 

Tragen von MNS 
(FFP2) auf den Gän-
gen der Universitäts-
gebäude (vom Betre-
ten bis zum Ankom-
men am Sitzplatz im 
jeweiligen Lehrraum) 
ist verpflichtend. 

Tragen von MNS 
(FFP2) auf den Gän-
gen der Universitäts-
gebäude (vom Betre-
ten bis zum Ankom-
men am Sitzplatz im 
jeweiligen Lehrraum) 
ist verpflichtend. 

Tragen von MNS 
(FFP2) auf den Gän-
gen, während sämtli-
cher Lehrveranstal-
tungen und während 
der gesamten Prü-
fungszeit ist ver-
pflichtend 

Durchführung der 
Lehre 

Dauer der Lehrver-
anstaltung wie ge-
plant. 

Dauer der Lehrver-
anstaltung wie ge-
plant.  

Dauer der Lehrver-
anstaltung wie ge-
plant. 

Präsenzlehre ist aus-
schließlich geblockt 
und als freiwilliges 
Angebot möglich.  
Es ist nur ein Block-
tag pro Monat mit 
maximal 30 Perso-
nen möglich.  
Für Laborübungen, 
Geländeveranstal-
tungen, Exkursionen 
und Sportpraktika, 
bei denen der Min-
destabstand nicht 

https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2019-20/45.b/pdf/


2 von 2 

eingehalten werden 
kann, gelten unter 
bestimmten Bedin-
gungen und erhöh-
ten Sicherheitsmaß-
nahmen entspre-
chende Ausnahmen. 
Der Blocktermin 
kann von den regu-
lären LV-Zeiten ab-
weichen und muss 
mindestens 14 Tage 
vor dem Termin des 
LV- Blocks bekannt 
gegeben werden. 
Spätestens 14 Tage 
vor dem Blocktermin 
muss ein Konzept 
bei der/dem Stu-
diendekanIn einge-
reicht und eine Ge-
nehmigung einge-
holt werden. 

Durchführung von 
Prüfungen 

Fachprüfungen, VO 
Prüfungen, Klausu-
ren und Prüfungsge-
spräche im Rahmen 
von prüfungsimma-
nenten Lehrveran-
staltungen können 
in Präsenz stattfin-
den. 

Fachprüfungen, VO 
Prüfungen, Klausu-
ren und Prüfungsge-
spräche im Rahmen 
von prüfungsimma-
nenten Lehrveran-
staltungen können 
in Präsenz stattfin-
den. 

Fachprüfungen, VO 
Prüfungen, Klausu-
ren und Prüfungsge-
spräche im Rahmen 
von prüfungsimma-
nenten Lehrveran-
staltungen können 
in Präsenz stattfin-
den. 

Fachprüfungen, VO 
Prüfungen, Klausu-
ren und Prüfungsge-
spräche im Rahmen 
von prüfungsimma-
nenten Lehrveran-
staltungen bis max. 
90 min und max. 30 
TN können in Aus-
nahmefällen nach 
Meldung an die/den 
StudiendekanIn in 
Präsenz stattfinden.  
Ausnahmefälle (Über 
30 TeilnehmerInnen 
bzw. über 90 min 
Dauer) sind bei den 
StudiendekanInnen 
zu beantragen. Die 
StudiendekanInnen 
haben dafür eine 
Genehmigung zu er-
teilen. 

Veröffentlichung ob 
Prüfung in Präsenz 
oder Online 

Ob Vorlesungs- und Fachprüfungen in Präsenz stattfinden oder online ist spätestens mit Be-
ginn der Anmeldefrist bekannt zu geben. 

Virtuelle Lehre Bis zu 100 % der vorgesehenen Kontaktstunden mit Meldung virtuell möglich. Dazu ist den 
StudiendekanInnen ein qualitativ hochwertiges Konzept, welches synchrone Lehranteile ent-
hält, einzureichen. Von Seiten der StudiendekanInnen besteht eine Untersagungsmöglich-
keit. Für die Meldung ist der vom Dekanat vorgegebene Ablauf einzuhalten. 

Vor-Ort-Hygiene  In jedem Lehrveranstaltungsraum werden Reinigungsmaterialien zur Verfügung gestellt, wel-
che von den dort Anwesenden aktiv einzusetzen sind. Alle bisherigen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen bleiben – unabhängig von der 3-G-Pflicht für Studierende – aufrecht. 

2 Für Laborübungen, Geländeveranstaltungen, Exkursionen und Sportpraktika, bei denen der Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann, gelten unter bestimmten Bedingungen und erhöhten Sicherheitsmaßnahmen entsprechende 
Ausnahmen. Informationen zur Raumauslastung finden sich unter https://intranet.uni-graz.at/einheiten/860/Pa-
ges/Raum%c3%bcbersicht.aspx. Die entsprechenden Vorgaben/Organisationsabläufe sind unter https://intranet.uni-
graz.at/einheiten/860/Pages/default.aspx zu finden. 

https://intranet.uni-graz.at/einheiten/860/Pages/Raum%c3%bcbersicht.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/860/Pages/Raum%c3%bcbersicht.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/860/Pages/default.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/860/Pages/default.aspx
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3. Verordnung des Rektorats  

über Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19-Pandemie 

bei Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen 
 

 

Das Rektorat hat gemäß § 1 Abs. 1 des 2.COVID-19-Hochschulgesetzes (2. C-HG) nach Anhörung 

der Vorsitzenden des Senats, des Universitätsrats und der Universitätsvertretung der Studierenden 

die folgenden Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19-Pandemie festgelegt: 

 

 

§ 1 

 

(1) Diese Verordnung ist unabhängig vom Ort der Abhaltung auf sämtliche Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen der Universität Graz anzuwenden, wenn sie in Präsenz abgehalten werden. 

 

(2) Ob und unter welchen Rahmenbedingungen eine Lehrveranstaltung oder eine Prüfung in 

Präsenz durchgeführt werden kann oder Online abgehalten werden muss, richtet sich nach 

den Bestimmungen der Richtlinie des Rektorats für den gesicherten Universitätsbetrieb in 

Zusammenhang mit COVID-19 in der geltenden Fassung sowie den darauf basierenden 

Beschlüssen des Rektorats. 

 

 

§ 2 

 

(1) Als Voraussetzung für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die in Präsenz 

stattfinden, haben die Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltungseinheit bzw. der 

Prüfung der/dem Lehrveranstaltungsleiter/in oder einer anderen von der Universität mit der 

Kontrolle der Nachweise beauftragten Person einen Nachweis einer geringen 

epidemiologischen Gefahr vorzulegen. Als Nachweis einer geringen epidemiologischen 

Gefahr gilt:  

1. ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird 

und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, 

2. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 

SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, 

3. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 

molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 („PCR-Test“), dessen Abnahme nicht mehr 

als 72 Stunden zurückliegen darf, 

4. ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mir 

SARS-CoV-2 bzw. eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 

überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

5. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 

erfolgte 

a)  Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf 

oder 

b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 

Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, 

oder 

c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über 

neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 270 Tage 

zurückliegen darf, 
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6. ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde, 

7. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage sein darf. 
 

(2) Die Pflicht zur Einhaltung der bestehenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen der 

Universität bleibt davon unberührt. 

 

(3) Studierende, die keinen gültigen Nachweis gem. Abs. 1 oder 2 erbringen können, dürfen nicht 

an der Lehrveranstaltungseinheit bzw. Prüfung teilnehmen und haben den Lehrraum zu 

verlassen.  

 

 

§ 3 

 

Als Voraussetzung für die Abhaltung einer Lehrveranstaltungseinheit oder Prüfung in Präsenz 

müssen Lehrende und PrüferInnen über einen Nachweis gem. § 2 Abs. 1 verfügen. 

 

 

§ 4 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 15.09.2021 in Kraft und ersetzt die 2. Verordnung des Rektorats 

über Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19-Pandemie bei 

Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen, Mitteilungsblatt vom 21.05.2021, 31.b 

Stück, 78. Sondernummer.  

 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 28.02.2022 außer Kraft.  

 

 

Der Rektor: 

Polaschek 


